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Landkreis Stendal
Der Landrat

Hinweis über die Öffentliche Bekanntmachung

Die Bekanntmachung über die Nutzungsentgelte für die Behandlung durch den Notarzt für 
die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt als auch für die Nutzung des Intensivtrans-
portwagen (ITW) der Stadt Halle (Saale) als Träger sowie der Kassenärztlichen Vereinigung 
Sachsen-Anhalt im Rettungsdienstbereich des Landkreises Stendal wurde auf der Internetsei-
te des Landkreises Stendal unter folgender Adresse bereitgestellt: 

www.landkreis-stendal.de

-> Landkreis & Verwaltung -> Die Kreisverwaltung -> öffentliche Bekanntmachungen 
-> Kreisrecht – Satzungen & Verordnungen

Die o. g. Bekanntmachung über die Nutzungsentgelte für die Behandlung durch den Not-
arzt für die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt als auch für die Nutzung des In-
tensivtransportwagen (ITW) der Stadt Halle (Saale) als Träger sowie der Kassenärztlichen 
Vereinigung Sachsen-Anhalt im Rettungsdienstbereich des Landkreises Stendal kann zudem 
jederzeit in der Kreisverwaltung, im Büro des Kreistages, Hospitalstr. 1 - 2, 39576 Hansestadt 
Stendal während der Öffnungszeiten eingesehen werden bzw. auf Nachfrage kostenpflichtig 
unter der Rufnummer 039 31 – 60 7528 angefordert werden. 

Stendal, den 04.09.2024

Patrick Puhlmann      

Landkreis Stendal
Der Landrat

Hinweis über die Öffentliche Bekanntmachung

Die Öffentliche Bekanntmachung zur Veröffentlichung von REGIO AKTIV- Ideenwettbe-
werb am 14.09.2024; „Kompetenzagentur Landkreis Stendal- Region Ost“– wurde auf der 
Internetseite des Landkreises Stendal unter folgender Adresse bereitgestellt:

www.landkreis-stendal.de

-> Wirtschaft & Verkehr -> Ausschreibungen -> Wettbewerbe

Hansestadt Stendal, den 14.09.2024

Patrick Puhlmann      

Landkreis Stendal
Der Landrat

Hinweis über die Öffentliche Bekanntmachung

Die Bekanntmachung über die Verwaltungskostensatzung des Landkreises Stendal wurde auf 
der Internetseite des Landkreises Stendal unter folgender Adresse bereitgestellt: 

www.landkreis-stendal.de

-> Landkreis & Verwaltung -> Die Kreisverwaltung -> öffentliche Bekanntmachungen 
-> Kreisrecht – Satzungen & Verordnungen
 
Die o. g. Bekanntmachung kann zudem jederzeit in der Kreisverwaltung, im Büro des Kreis-
tages, Hospitalstr. 1 - 2, 39576 Hansestadt Stendal während der Öffnungszeiten eingesehen 
werden bzw. auf Nachfrage kostenpflichtig unter der Rufnummer 039 31 – 60 7528 angefor-
dert werden. 

Stendal, den 5. September 2024

Patrick Puhlmann      

Hansestadt Stendal

Hinweis auf die Öffentliche Bekanntmachung

Die folgenden Bekanntmachungen der Tagesordnungen der Ausschüsse werden auf der Inter-
netseite der Hansestadt Stendal bereitgestellt: 

■ Ausschuss für Jugend, Frauen, Familie und Soziales 30.09.2024 um 17:00 Uhr
■ Kultur-, Schul-, und Sportausschuss am 01.10.2024 um 17:00 Uhr
■ Finanzausschuss am 01.10.2024 um 18:00 Uhr
■ Wirtschaftsförderungs- und Liegenschaftsausschuss am 02.10.2024 um 17:00 Uhr
■ Ausschuss für Stadtentwicklung am 02.10.2024 um 17:00 Uhr
■ außerordentlicher Haupt- und Personalausschuss am 25.09.2024 um 17:00 Uhr

Die Adresse zur digitalen Einsicht der Bekanntmachung lautet:
www.stendal.de/de/sitzungen.html

Hansestadt Stendal, den 14. September 2024

Bastian Sieler                
Oberbürgermeister   
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Hansestadt Stendal

Hinweis auf die öffentliche Bekanntmachung der Tagesordnungen der 
Ortschaftsratssitzungen vom 23.09. - 26.09.2024

Die folgenden Bekanntmachungen der Tagesordnungen der Ortschaftsratssitzungen werden 
auf der Internetseite der Hansestadt Stendal bereitgestellt: 

■ Ortschaftsrat Bindfelde am 25.09.2024 um 18:30 Uhr
■ Ortschaftsrat Borstel am 25.09.2024 um 19:00 Uhr
■ Ortschaftsrat Buchholz am 26.09.2024 um 19:00 Uhr
■ Ortschaftsrat Dahlen am 25.09.2024 um 18:30 Uhr
■ Ortschaftsrat Döbbelin-Tornau am 24.09.2024 um 19:00 Uhr
■ Ortschaftsrat Groß Schwechten am 26.09.2024 um 19:30 Uhr
■ Ortschaftsrat Heeren am 24.09.2024 um 19:00 Uhr
■ Ortschaftsrat Insel am 25.09.2024 um 17:30 Uhr
■ Ortschaftsrat Jarchau am 24.09.2024 um 19:00 Uhr
■ Ortschaftsrat Möringen am 25.09.2024 um 19:30 Uhr
■ Ortschaftsrat Nahrstedt am 24.09.2024 um 19:00 Uhr
■ Ortschaftsrat Staats am 23.09.2024 um 18:00 Uhr
■ Ortschaftsrat Staffelde am 25.09.2024 um 19:00 Uhr
■ Ortschaftsrat Uchtspringe am 23.09.2024 um 19:00 Uhr
■ Ortschaftsrat Uenglingen am 25.09.2024 um 19:00 Uhr
■ Ortschaftsrat Vinzelberg am 25.09.2024 um 19:00 Uhr
■ Ortschaftsrat Volgfelde am 25.09.2024 um 19:00 Uhr
■ Ortschaftsrat Wahrburg am 25.09.2024 um 19:30 Uhr
■ Ortschaftsrat Wittenmoor am 24.09.2024 um 19:00 Uhr

Die Adresse zur digitalen Einsicht der Bekanntmachung lautet:

www.stendal.de/de/sitzungen.html

Hansestadt Stendal, den 14. September 2024

Bastian Sieler                
Oberbürgermeister   

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung u. Forsten
Mitte, Außenstelle Wanzleben
Ritterstraße 17-19, 39164 Wanzleben
 

3. Änderungsanordnung
vom 26.08.2024

 
Flurbereinigung: OU Wedringen B71n
Landkreis.: Börde
Verf.-Nr.: 27 BK 7008

A. Verfügender Teil

I. Entscheidung
Gemäß § 8 Abs. 2 i.V.m. §§ 87 ff. Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) i.d.F. vom 16.03.1976 
(BGBl. I S. 546 ff.), zuletzt geändert durch das Gesetz v. 19.12.2008 (BGBL. I S. 2794), wird 
hiermit das Verfahrensgebiet des

Flurbereinigungsverfahrens nach § 87 FlurbG
OU Wedringen B71n

Landkreis Börde

angepasst. Die folgenden aufgeführten Flurstücke werden ausgeschlossen! 

Gemarkung Haldensleben, Flur 10, Flurstück 1012
Gemarkung Wedringen, Flur 1, Flurstück 398
Gemarkung Wedringen, Flur 4, Flurstück 1267
Gemarkung Wedringen, Flur 4, Flurstück 1268
Gemarkung Wedringen, Flur 4, Flurstück 1266
Gemarkung Neuenhofe, Flur 3, Flurstück 1231

Das Verfahrensgebiet verringert sich um ca. 5,4ha.

Die Grenze des geänderten Flurbereinigungsgebietes ist auf der zu dieser Änderungsanord-
nung gehörenden Gebietskarte orangenfarbig gekennzeichnet. (Anlage 1) 

Begründung der 3. Änderungsanordnung:

Das Landesverwaltungsamt hat mit Beschluss vom 01.08.2016 das Flurbereinigungsverfah-
ren „OU Wedringen B71n“, Verfahrensnummer 27BK7.008 im Landkreis Börde mit soforti-
ger Vollziehung angeordnet.

Das genannte Flurbereinigungsverfahren ist ein Unternehmensflurbereinigungsverfahren mit 
dem Ziel, den durch den Neubau der B71 Ortsumfahrung Wedringen eintretenden Landver-
lust auf einen größeren Kreis von Eigentümern zu verteilen und die durch das Unternehmen 
entstehenden Nachteile für die allgemeine Landeskultur zu vermeiden oder zumindest zu 
mildern.

Nach § 8 Nr. 1 FlurbG ist die Flurbereinigungsbehörde ermächtigt, eine Anordnung zur Ge-

bietsänderung zu erlassen, wenn es sich um eine geringfügige Änderung des Verfahrensge-
bietes handelt. Diese Änderung ist den beteiligten Grundstückseigentümern mitzuteilen.

Aus folgenden Gründen ist die geringfügige Gebietsänderung notwendig:

Die auszuschließenden Flurstücke sind für die Umsetzung der Verfahrensziele nicht notwen-
dig. 

II. Beteiligte
Am Flurbereinigungsverfahren sind gem. § 10 FlurbG beteiligt:
1.  als Teilnehmer die Eigentümer der zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke 

sowie die den Eigentümern gleichstehenden Erbbauberechtigten;
2. als Nebenbeteiligte:
a)  Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk Grundstücke vom Flurbereini-

gungsverfahren betroffen werden;
b)  andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land für gemeinschaftliche oder öf-

fentliche Anlagen erhalten (§§ 39 und 40 FlurbG) oder deren Grenzen geändert werden 
(§ 58 Abs. 2 FlurbG);

c)  Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Flurbereinigungsgebiet räumlich zu-
sammenhängt und dieses beeinflusst oder von ihm beeinflusst wird;

d)  Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken   
oder von Rechten an solchen Rechten oder von persönlichen Rechten, die zum Besitz 
oder zur Nutzung solcher Grundstücke berechtigen oder die Benutzung solcher Grund-
stücke beschränken;

e)  Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 55 FlurbG bis zum Eintritt des neuen 
Rechtszustandes (§ 61 Satz 2 FlurbG);

f)  Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken, denen ein 
Beitrag zu den Unterhaltungs- oder Ausführungskosten auferlegt wird (§ 42 Abs. 3 und § 
106 FlurbG) oder die zur Errichtung fester Grenzzeichen an der Grenze des Flurbereini-
gungsgebietes mitzuwirken haben (§ 56 FlurbG).

III. Aufforderung zur Anmeldung von unbekannten Rechten der hinzugezogenen Flurstücke
Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Flurbereini-
gungsverfahren berechtigen können, sind innerhalb von 3 Monaten beim Amt für Landwirt-
schaft, Flurneuordnung u. Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben, Ritterstraße 17-19, 39164 
Wanzleben, anzumelden (§ 14 Abs. 1 FlurbG).

Es kommen in Betracht:

a)  Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken oder 
von Rechten an solchen Rechten oder von persönlichen Rechten, die zum Besitz oder 
zur Nutzung solcher Grundstücke berechtigen oder die Benutzung solcher Grundstücke 
beschränken (z.B. Pacht-, Miet- und ähnliche Rechte).

b)  Im Grundbuch eingetragene Rechte an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden 
Grundstücken, z.B. Hutungsrechte oder andere Dienstbarkeiten, wie Wasserleitungsrech-
te, Wege-, Wasser- oder Fischereirechte usw., die vor dem 01.01.1900 begründet sind und 
deshalb der Eintragung in das Grundbuch nicht bedurften.

c)  Rechte an Grundstücken, die noch nicht in das Grundbuch oder das Liegenschaftskataster 
übernommen sind.

Diese Rechte sind auf Verlangen des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten 
Mitte, Außenstelle Wanzleben innerhalb einer von dieser zu setzenden Frist nachzuweisen. 
Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der Anmeldende nicht mehr zu beteiligen.
Werden Rechte nach Ablauf dieser Frist angemeldet oder nachgewiesen, so kann die Flurbe-
reinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen (§ 14 Abs. 
2 FlurbG).
Der Inhaber eines gem. § 14 Abs. 1 FlurbG bezeichneten Rechtes muss die Wirkung eines vor 
der Anmeldung eingetragenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteilig-
te, dem gegenüber die  Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt 
worden ist (§ 14 Abs. 3 FlurbG).
Soweit Eintragungen im Grundbuch durch Rechtsübertragung außerhalb des Grundbuches 
(z.B. Erbfall) unrichtig geworden sind, werden die Beteiligten darauf hingewiesen, im ei-
genen Interesse beim Grundbuchamt auf eine baldige Berichtigung des Grundbuches hin-
zuwirken bzw. den Auflagen des Grundbuchamtes zur Beschaffung der Unterlagen für die 
Grundbuchberichtigung möglichst ungesäumt nachzukommen.

IV. Beschränkung der Nutzungs- und Baurechte im Flurbereinigungsgebiet

Von der Bekanntgabe des Flurbereinigungsbeschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbe-
reinigungsplanes gelten gemäß § 34 Abs. 1 FlurbG folgende Einschränkungen:

a)  In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der Flurbereinigungsbe-
hörde nur Änderungen vorgenommen werden, die zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbe-
trieb gehören.

b)  Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen u. ä. Anlagen dürfen nur mit 
Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde errichtet, hergestellt, wesentlich verändert 
oder beseitigt werden.

c)  Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke, einzelne Bäume, Hecken, Fels- 
und Ufergehölze dürfen nur in Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle Belange nicht 
beeinträchtigt werden, mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt werden. 
Andere gesetzliche Vorschriften über die Beseitigung von Reb- und Hopfenstöcken blei-
ben unberührt.

Sind entgegen der Vorschriften zu a) und b) vorstehend Änderungen vorgenommen oder An-
lagen hergestellt oder beseitigt worden, so kann dieses im Flurbereinigungsverfahren unbe-
rücksichtigt bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand gem. § 137 
FlurbG wiederherstellen lassen, wenn dieses der Flurbereinigung dienlich ist.

Sind Eingriffe entgegen der Vorschrift zu c) vorstehend vorgenommen worden, so muss die 
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Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen anordnen (§ 34 FlurbG).
Von der Bekanntgabe des Flurbereinigungsbeschlusses bis zur Ausführungsanordnung bedür-
fen Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen, der 
Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde im Einvernehmen mit der Forstaufsichtsbehörde.
Sind Holzeinschläge vorgenommen worden, so kann die Flurbereinigungsbehörde anordnen, 
dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die abgeholzte oder verlichtete Fläche nach den 
Weisungen der Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat (§ 
85 Ziff. 5 und 6 FlurbG).
Gemäß § 35 FlurbG sind die Beauftragten der Flurbereinigungsbehörde berechtigt, zur Vor-
bereitung und zur Durchführung der Flurbereinigung Grundstücke zu betreten und die nach 
ihrem Ermessen erforderlichen Arbeiten auf ihnen vorzunehmen.

B. Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Änderungsanordnung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außenstelle Wanz-
leben, Ritterstraße 17-19, 39164 Stadt Wanzleben-Börde oder beim Amt für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten Mitte, Große Ringstraße 52, 38820 Halberstadt oder beim Lan-
desverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle (Saale) erhoben 
werden.

Anlage 1: Gebietskarte mit 4 Detailkarten  

Datenschutzrechtliche Hinweise:
Aufgrund des gesetzlichen Auftrages nach dem Flurbereinigungsgesetz werden im vorlie-
genden Verfahren personenbezogene Daten nach Maßgabe der Datenschutzgrundverordnung 
verarbeitet. Die datenschutzrechtlichen Hinweise können im Internet unter: www.lsaurl.de/
alffmittedsgvo eingesehen werden oder sind beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung 
und Forsten Mitte erhältlich.
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Kreiskirchenamt Stendal

Friedhofsgebührensatzung für den Friedhof  
der Evangelischen Kirchengemeinde Bindfelde

Der Gemeindekirchenrat der Evangelischen Kirchengemeinde Bindfelde hat aufgrund von § 
44 Absatz 1 des Kirchengesetzes über die evangelischen Friedhöfe in der Evangelischen Kir-
che in Mitteldeutschland (Friedhofsgesetz – FriedhG) vom 20. November 2020 (ABI. EKM 
2020 S. 228), in seiner Sitzung am 02.09.2024 die folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Ruhefristen

Für den Friedhof in Bindfelde gelten folgende Ruhefristen:

1. für Erdbestattungen 20 Jahre,
2. für Urnenbestattungen 20 Jahre.

§ 2
Gebühren

(1)  Die in dieser Gebührensatzung mit einer Gebühr belegten Leistungen sind ausschließlich 
dem Friedhofsträger vorbehalten. 

(2) Tarife:

 1.  Grabberechtigungsgebühren Euro
    Erwerb des Nutzungsrechts entsprechend der Zuordnung  

im Gesamtplan:     
 1.1  Erdwahlgrabstätte, je Grabstelle (1 Sarg und bis zu 2 Urnen) 250,00 €
 1.2   Urnenwahlgrabstätten für die unterirdische Beisetzung von  

Urnen mit mehreren Grabstellen, je Grabstätte 
  1.2.1 Urnenwahlgrabstätte für eine Urne 100,00 €
  1.2.2 Urnenwahlgrabstätte für bis zu 2 Urnen 200,00 €
 1.3  Friedhofsgepflegte Urnenreihengrabstätte zur unterirdischen 240,00 €
    Bestattung von Urnen (einschließlich Instandsetzung und Pflege 

durch den Friedhofsträger)
 1.4  Sonderregelung
    Ist bei Bestattungen auf einer Erd- oder Urnenwahlgrabstätte,  

an der bereits ein Nutzungsrecht besteht, zur Einhaltung der  
Ruhefrist die Verlängerung des Nutzungsrechtes erforderlich,  
wird für die Verlängerungszeiträume, die ganze abgeschlossene  
Jahre umfassen, die jährliche Grabberechtigungsgebühr nach  
den Tarifstellen gemäß 1.1 in Höhe von 12,50 €, 1.2.1 in Höhe  
von 5,00 € und 1.2.2 in Höhe von 10,00 € erhoben.

 2.  Friedhofsunterhaltungsgebühr  17,50 €
   (je Jahr und je Grabstelle)

 3.  Leistungen bei Trauerfeiern
 3.1   Benutzung der Kirche für Nichtmitglieder christlicher Kirchen  100,00 € 

bei weltlichen Trauerfeiern

 4.  Sonstige Gebühren
 4.1  Verwaltungsgebühr im Bestattungsfalle 15,00 €

§ 3
Gewerbliche Leistungen

Für nicht in dieser Gebührenordnung aufgeführte Leistungen gewerblicher Art (z.B. Gießen, 
Sauberhalten, Bepflanzung, gärtnerische Arbeit) richtet sich das Entgelt nach einer besonde-
ren Entgeltordnung bzw. dem Angebot der Friedhofsverwaltung.

§ 4
Inkrafttreten

Die vorstehende Gebührenordnung tritt am Tage nach Ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleich-
zeitig tritt außer Kraft die Friedhofsgebührenordnung vom 05.11.2001, zuletzt geändert am 
28.11.2011, für den Friedhof der Evangelischen Kirchengemeinde Bindfelde. Maßgebend ist 
der Tag der Zusage der Leistung.

Friedhofsträger: 

                          D.S. gez. B. Mangelsdorf
Bindfelde, den 02.09.2024                           GKR-Mitglied
                                                                                        

Genehmigungsvermerk:  

Kreiskirchenamt  
                          D. S.   
Stendal, den 05.09.2024   gez. Dorothee Westphal (Amtsleiterin) 

Ausfertigung: 

Die vom Gemeindekirchenrat der Evangelischen Kirchengemeinde Bindfelde am 02.09.2024 
beschlossene Friedhofsgebührensatzung für den Friedhof in Bindfelde wurde dem Kreiskir-
chenamt Stendal als zuständiger Aufsichtsbehörde angezeigt. Die Aufsichtsbehörde hat am 
05.09.2024 vorstehend genannter Ordnung die kirchenaufsichtliche Genehmigung erteilt.

Die vorstehend benannte Friedhofsgebührensatzung der Evangelischen Kirchengemeinde 
Bindfelde wird hiermit ausgefertigt und öffentlich bekannt gemacht.
 
                          D. S.  
Stendal, den 05.09.2024   gez. Dorothee Westphal (Amtsleiterin)

Kreiskirchenamt Stendal

Auszug aus dem Protokollbuch des Gemeindekirchenrates
der ev. Kirchengemeinde Bindfelde

Verzeichnis der Anwe-
senden

Beschluss                                         Bindfelde, den 02.09.2024

gez. B. Mangelsdorf
Vorsitzender

gez. A. Mangelsdorf
stellv. Vorsitzender

weitere stimmbe- rech-
tigte Mitglieder:

gez. M. Schütte
gez. M. Klooß

stimmberechtigte 
Stellvertreter:

Zu der heutigen Sitzung des Gemeindekirchenrates sind unter Bekanntgabe 
der Tagesordnung auf schriftliche/mündliche Einladung die Nebenstehenden 
erschienen.  Zur Sitzung wurde ordnungsgemäß eingeladen. Die ordentliche 
Mitgliederzahl beträgt 5, anwesend sind 4 Mitglieder bzw. Stellvertreter. Die 
Sitzung ist beschlussfähig.

Es wird Folgendes verhandelt und beschlossen:

Beschluss:
Zur Regelung der Friedhofsverhältnisse auf dem Friedhof Bindfelde nach In-
krafttreten des Friedhofsgesetzes der EKM werden folgende Beschlüsse ge-
fasst:

Öffnungszeiten des Friedhofs
Der Friedhof Bindfelde ist in der Zeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang 
geöffnet. Die Öffnungszeiten werden durch Aushang an den jeweiligen Fried-
hofseingängen bekannt gegeben.

Zeit für die Durchführung von Bestattungen
Die Durchführung von Bestattungen ist an Werktagen in der Zeit von   08:00 
Uhr bis 18:00 Uhr möglich.

Gebührensatzung
Für den Friedhof Bindfelde wird die diesem Beschluss als Anlage beigefügte 
Friedhofsgebührensatzung erlassen.

Friedhofsgepflegte Reihengrabstätte
Auf dem Friedhof in Bindfelde sind Bestattungen in friedhofsgepflegten Ur-
nenreihengrabstätten möglich. Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung 
obliegt ausschließlich dem Friedhofsträger. Es dürfen keine Blumen, Bäume 
und Sträucher gepflanzt werden. Grabschmuck darf nicht abgelegt werden. 
Für die friedhofsgepflegten Urnengrabstätten finden ausschließlich liegen-
de flache Grabsteinplatten mit den Vor- und Nachnamen und Geburts- und 
Sterbedatum der Verstorbenen Verwendung. Die Grabsteinplatten haben eine 
Größe von 30 cm x 30 cm. Die Kosten für die Anschaffung der Grabsteinplatte, 
deren Beschriftung und Verlegung sind direkt durch die Nutzungsberechtigten 
zu tragen. Die Grabsteinplatte muss spätestens 6 Monate nach der Beisetzung 
verlegt sein.
Abstimmung               Ja 3              Nein 0               Enth. 1

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben:

gez. B. Mangelsdorf gez. A. Mangelsdorf gez. M. Schütte
Vorsitzender Mitglied Mitglied 

Die Übereinstimmung dieses Auszuges mit dem Protokoll wird beglaubigt.

Stendal, 03.09.2024, gez. M. Schütte, Siegel
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